
Aus den Gründen:

Der Angeklagte ist der Sohn eines Bankkaufmanns, be
suchte 6 Jahre die Volksschule, 1 Jahr die Oberschule 
und danach 1 Jahr die Handelsschule. Er ist zwar in 
Weimar geboren, besitzt aber mit seinen Eltern die 
türkische Staatsangehörigkeit.
Im Jahre 1945 nahm er Arbeit beim Stadttheater in 
Jena an und übernahm 1948 die Vertretung einer 
Theaterfachzeitschrift, die er bis 1950 innehatte. Im 
Mai 1950 begab sich der Angeklagte illegal nach West
berlin, um über die „IRO“, die für die Rückführung 
von Ausländern zuständig war, nach Wiesbaden zu sei
nem Onkel, der dort ein Fotofachgeschäft hat, zu ge
langen. Auf der „IRO“ gab man ihm den Bescheid, daß 
dieses nur über die Kuno-Fischer-Straße möglich wäre. 
Unter Mitnahme eines Schreibens der „IRO“ suchte 
nun der Angeklagte im Mai 1950 die Kuno-Fischer- 
Straße auf. Im Sommer 1950 wurde der Angeklagte 
auch als „politischer Flüchtling“ von dieser Agenten
zentrale anerkannt. Irgendwelche Angaben über die 
DDR, um als politischer Flüchtling anerkannt zu wer
den, will er nicht gemacht haben. Da der Angeklagte 
einer Aufforderung der Dienststelle in der Kuno- 
Fischer-Straße zum Erscheinen nicht entsprochen hat 
und entgegen der Bestimmung dieser Agentenzentrale 
des öfteren den demokratischen Sektor von Berlin auf
gesucht hat, wurde ihm die Anerkennung am 5. März 
1951 wieder entzogen. Da der Angeklagte keine Unter
stützung im Westsektor bezog und von Gelegenheits
arbeiten lebte, wandte er sich in einem Brief an einen 
Bekannten seiner Eltern, der in Karlsruhe wohnhaft 
war. In diesem Brief macht der Angeklagte verleumde
rische Angaben über den Grund der Versetzung seines 
Vaters als Bankkaufmann nach Meiningen. Er gab als 
Grund der Versetzung an, daß sein Vater nicht Mitglied 
der SED oder der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
war. Er nannte in diesem Brief diese Organisation 
„Vereine der Ostzone“, desgleichen sprach er in diesem 
Brief von Funktionären der SED, die sich in der Woh
nung seiner Eltern breitmachten und bezeichnete diese 
als Bonzen.
Am 14.9.1952 stieg der Angeklagte am Bahnhof Zoo 
in die S-Bahn, um nach Wilmersdorf zu fahren. Durch 
Übermüdung schlief er in der Stadtbahn ein und wurde 
am Bahnhof Falkensee von der VP kontrolliert. Da er 
keinen DPA hatte, wurde er festgestellt.

Mit dem Besuch der Kuno-Fischer-Straße hat der An
geklagte den Tatbestand des Art. 6 der Verfassung in 
Verbindung mit der KD 38 Abschn. H Art. m A i n  
erfüllt.
Alle Bürger der DDR, die sich zur Agentenzentrale in 
der Kuno-Fischer-Straße begeben, bringen durch Auf
suchen dieser Zentrale zum Ausdruck, daß sie mit der 
Entwicklung in der DDR nicht einverstanden sind. Es 
kann dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden, 
welche Angaben er im einzelnen getätigt hat, um die 
Anerkennung als politischer Flüchtling zu erhalten. 
Fest steht, daß diese Zentrale jeden Besuch der Bürger 
aus der DDR zum Anlaß nimmt, über den RIAS und 
ihre Presse verleumderische Behauptungen gegen die 
DDR zu verbreiten.
Dadurch werden schwankende Personen in Gesamt
deutschland gegen die DDR beeinflußt und werden 
Waschlappen im Kampf um den Frieden und die Ein
heit Deutschlands.

Bei dieser Sachlage hat der Angeklagte den Tatbestand 
des Art. 6 der Verfassung der DDR in Verbindung mit 
KD 38 Abschn. II in A UI objektiv wie subjektiv er
füllt. Stellen doch zugleich alle Angaben, die der Ange

klagte in der Kuno-Fischer-Straße getätigt hat, Gründe 
dar, die auf Grund der RIAS-Hetze geeignet sind, den 
Frieden des deutschen Volkes zu gefährden.

Das Gericht hielt für die Handlung des Angeklagten ein 
Jahr Zuchthaus für gerecht, um die gesellschaftliche 
Schädigung zu sühnen.
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In der Strafsache gegen
den am 14. 7.1932 in Oltaschin /Krs. Breslau geborenen, 
verheirateten Zimmermann Rudolf Heinrich K r a u s e ,  
wohnhaft in Oberschlema, Ostsiedlung 81„ z. Zt. in 
Untersuchungshaft in der U-Haftanstalt n  in Chemnitz
wegen

Verbrechen nach Art. 6 der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik — und KRDir. 38 
Abschn. II Art. Ill A in

hat der 4. Strafsenat des Bezirksgerichts Chemnitz in 
der Sitzung vom 3. März 1953, an der teilgenommen 
haben:

Oberrichter Weichei 
als Vorsitzender,

Hausfrau Dora Ludwig, Chemnitz,
Angestellter Oskar Hammer, Chemnitz 
als Schöffen,

Staatsanwalt Uhlig
als Vertreter der Staatsanwaltschaft,

Justizangestellte Knorr 
als Schriftführerin

für R e c h t  erkannt:
Der Angeklagte K r a u s e  wird wegen Verbrechens 
nach Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik in Verb, mit KRDir. 38 Abschnitt II 
Art. niAHI zu

1 — einem — Jahr Zuchthaus
unter Anrechnung der Untersuchungshaft seit dem
2.11.1952 kostenpflichtig verurteilt.
Dem Angeklagten werden außerdem die Sühnemaßnah
men der KRDir. 38 Abschn. II Art. DC Ziff. 3—9 auf
erlegt, diejenigen der Ziff. 7 werden auf 5 Jahre fest
gesetzt.

Aus den Gründen:

Auf Grund der eigenen Angaben des Angeklagten wurde 
in der Hauptverhandlung folgender Sachverhalt fest
gestellt:
Der Angeklagte war zuletzt bei der Wismut AG in 
Oberschlema beschäftigt. Vom 17. bis 19. 10. 1952 
wurde der Angeklagte krank geschrieben und hielt sich 
während dieser Zeit bei seiner Familie auf. Kurz zuvor 
hatte seine Ehefrau angeblich von ihrer Mutter, die in 
Westdeutschland wohnt, einen Brief erhalten, in dem sie 
aufgefordert wurde, nach Westdeutschland zu kommen. 
Durch diesen Brief angeregt, will der Angeklagte mit
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